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Was folgt nach den US-Präsidentenwahlen? 

Clinton oder Trump? Politikwende oder Politikblockade? 

 
von NORBERT F. TOFALL 

 

 

I. 

 

Obwohl Präsident Obama im Jahr 2009 sein Amt 

mit dem Versprechen antrat, die par-

teipolitischen Gräben aus der polarisierten Ära 

seines Vorgängers zu überwinden, hat sich die 

politische und gesellschaftliche Polarisierung in 

den USA in den letzten sieben Jahren zu einer 

gefährlichen Dynamik gesteigert. Es ist wenig 

wahrscheinlich, daß diese Polarisierungsspirale 

durch die Präsidentenwahl am 8. November 

2016 durchbrochen wird. Bereits die Vorwahlen 

für die Präsidentenkandidaturen gewannen 

durch die Anti-Establishment-Kampagnen von 

Ted Cruz und Donald Trump innerhalb der Re-

publikaner und der Anti-Establishment-Kam-

pagne von Bernie Sanders innerhalb der Demo-

kraten eine pathologische Schärfe, die nun zwi-

schen Trump und Clinton ihre Fortsetzung fin-

det. Im US-amerikanischen politischen System 

führt eine zunehmende Polarisierung der politi-

schen Auseinandersetzung in der Regel aber 

nicht zu Politikwenden, sondern zu Politikblo-

ckaden. 

 

II. 

 

Die institutionellen Strukturen in den USA sind 

nicht auf einseitige Richtungsentscheidungen 

ausgelegt. Diese sollen sogar verhindert wer-

den. In einem politischen System wie dem der 

USA wird durch Checks and Balances ein Durch-

regieren einer Seite institutionell bewußt er-

schwert und soll aus verfassungspolitischen 

Gründen möglichst verhindert werden. Die 

Checks and Balances führen dazu, daß der Prä-

sident letztlich nichts Entscheidendes ohne den 

Kongreß und der Kongreß nichts ohne den Prä-

sidenten durchsetzen kann. 

 

Zum einen kann der amerikanische Präsident 

formal keine eigenen Gesetzesinitiativen in den 

Kongreß einbringen. Andererseits kann der 

amerikanische Präsident gegen Gesetzesbe-

schlüsse des Kongresses sein Veto einlegen, 

obwohl allen Gesetzen sowohl im Senat als auch 

im Repräsentantenhaus mit einfacher Mehrheit 

zugestimmt worden sein muß. Nur mit einer 

Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kon-

gresses kann das präsidentielle Veto über-

stimmt werden. Präsident und Kongreß können 

sich deshalb weitgehend gegenseitig blockieren.  

 

Präsident und Kongreß werden in getrennten 

Wahlen bestimmt, wobei der Präsident alle zwei 

Jahre wegen der Halbzeitwahlen (midterm elec-

tions) mit veränderten Mehrheiten in beiden 

Häusern des Kongresses rechnen muß. Der Kon-

greß kann den Präsidenten jedoch nicht wegen 

politischer Meinungsverschiedenheiten oder 
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geänderter Mehrheiten stürzen, es sei denn, 

dem Präsidenten können in einem gerichtsähn-

lichen Verfahren strafrechtlich relevante Verge-

hen nachgewiesen werden. Der Präsident kann 

den Kongreß seinerseits nicht auflösen.  

 

Dieses System von Checks and Balances, das 

dafür sorgt, daß der Kongreß letztlich nichts 

ohne den Präsidenten politisch durchsetzen 

kann und der Präsident nichts ohne den Kon-

greß, erfordert im Alltag der politischen Ent-

scheidungsfindung und Entscheidungsdurchset-

zung ein überparteiliches Agieren und Verstän-

digen. Dieses überparteiliche Agieren und Ver-

ständigen kann nur in den seltenen Fällen ver-

nachlässigt werden, in denen sowohl der Präsi-

dent als auch die beiden Mehrheiten im Senat 

und im Repräsentantenhaus politisch das glei-

che Programm verfolgen. Das ist nur dann wahr-

scheinlich, aber nicht immer der Fall, wenn sie 

aus der gleichen Partei stammen, was jedoch 

oftmals nicht der Fall ist. 

 

 

III. 

 

Ob nach dem 8. November 2016 eine Politik-

wende oder eine Politikblockade folgt, hängt 

aufgrund der Checks und Balances nicht nur 

vom Rennen Clinton oder Trump ab. Am 8. No-

vember 2016 werden in der Wahl des 115. Kon-

gresses sowohl alle Mitglieder des Repräsentan-

tenhauses als auch ein Drittel der Mitglieder des 

Senats neugewählt.  

 

Die Wahlen zum 114. Kongreß der Vereinigten 

Staaten von Amerika, der seit dem 3. Januar 

2015 und noch bis zum 3. Januar 2017 tagt, 

hatten der Republikanischen Partei die Kon-

trolle sowohl im Senat als auch im Repräsentan-

tenhaus verschafft. Mit 247 von 435 Sitzen im 

Repräsentantenhaus und 54 von 100 Sitzen im 

Senat besitzt die Republikanische Partei noch 

die größte Mehrheit seit dem 71. Kongreß von 

1929 bis 1931. Diese Mehrheit der Republikaner 

in beiden Häusern des Kongresses eröffnete 

zwar prinzipiell große Chancen, konnte auf-

grund der Veto-Macht des demokratischen Prä-

sidenten Obama aber nicht für eine ausgeprägte 

Gesetzgebung genutzt werden. Präsident Oba-

ma war und ist indes seinerseits seit dem 3. 

Januar 2015 durch die republikanische Mehrheit 

im Kongreß gelähmt. 

 

Ob sich diese Politikblockade selbst in dem Fall 

auflösen wird, in welchem die Republikaner am 

8. November 2016 erneut die Mehrheit in bei-

den Häusern des Kongresses erreichen und ihr 

Parteifreund Donald Trump den Sieg in der Prä-

sidentenwahl erringen sollte, ist höchst unwahr-

scheinlich. Die Polarisierung innerhalb der Re-

publikanischen Partei hat im Zuge der Vorwah-

len eine Dimension und Dynamik angenommen, 

die sich nach dem 8. November 2016 sicherlich 

nicht in Luft auflösen wird. Darüber hinaus ver-

tritt Donald Trump kein typisches republikani-

sches Programm, mit welchem er viele seiner 

Parteifreunde im Repräsentantenhaus und Se-

nat gewinnen könnte. Die versprochene Sen-

kung des Spitzensteuersatzes von 39,6 auf 33 

Prozent kann nicht darüber hinwegtäuschen, 

daß Trump ein protektionistisches, aggressives 

Anti-Globalisierungsprogramm vorantreiben 

möchte und ernsthaft Sympathien für die Auto-

kraten Putin und Erdogan äußert. 

 

Die Konstellation Trump als Präsident und klare 

Mehrheiten der Demokratischen Partei in bei-

den Häusern des Kongresses spricht auch nicht 

dafür, daß Trump viele seiner Programmpunkte 

durchsetzen wird. Für Trump könnte zwar eine 

Konstellation in welcher im Senat und Reprä-

sentantenhaus unterschiedliche Mehrheitsver-

hältnisse herrschen, Verhandlungsoptionen 

durch Vermittlung zwischen diesen beiden 

Mehrheiten eröffnen. Diese geschmeidige Rolle 
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paßt indes nicht zur Persönlichkeit von Donald 

Trump, der bislang den (römischen Populisten) 

Clodius Pulcher der USA in Reinform verkörpert. 

Zudem würde dieser Rollenwechsel einer 

Selbstentzauberung gleichkommen, die viele 

Anhänger verprellt, welche den mimetischen 

Furor aus den Vorwahlen in alle Büros des 

Washingtoner Establishments treiben wollen.  

 

Insgesamt ist wahrscheinlich, daß Trump von 

der überwiegenden Anzahl der republikanischen 

und demokratischen Mitglieder des Kongresses 

blockiert werden wird. Trump dürfte sich in 

seinen Reaktionen darauf allerdings nicht mit 

präsidentiellen Vetos beschränken und den 

Kongreß blockieren. Trump könnte darüber 

hinaus die Polarisierungsspirale vom Oval Office 

aus weitertreiben, eine Verschwörungstheorie 

nach der anderen verkünden und seine Erfolglo-

sigkeit auf die dunklen Mächte des Establish-

ments schieben, die ihm die Macht rauben und 

so sein Versprechen hintertreiben „to make 

America great again“. Der Clodius Pulcher im 

Oval Office wäre durch die Checks and Balances 

zwar gebändigt, könnte aber durch das weitere 

Anheizen des mimetischen Furors das Vertrauen 

in die politischen Institutionen der USA nachhal-

tig beschädigen. Trump spricht bereits heute 

von systematischen Wahlfälschungen für den 

Fall, daß er am 8. November 2016 nicht gewin-

nen sollte, was die OSZE erstmals veranlaßt 

haben dürfte, im November über 400 Wahlbe-

obachter in die USA zu entsenden. Trump be-

schädigt durch diese Vorgehensweise bereits 

jetzt die zentrale Institution für friedlichen 

Machtwechsel in freiheitlichen Gesellschaften: 

freie, geheime und gleiche  Wahlen. Ein Präsi-

dent Trump wird im Amt nicht vor dem Versuch 

zurückschrecken, andere Institutionen bewußt 

zu beschädigen, wenn diese sich ihm in den 

Weg stellen sollten.  

 

Negative Folgen einer Präsidentschaft von Do-

nald Trump auf die wirtschaftliche Entwicklung 

in den USA lassen sich durch die Checks and 

Balances zwar politisch-rechtlich in Grenzen 

halten. Die gesamte gesellschaftliche und politi-

sche Lage der USA birgt durch noch weiter ge-

steigerte Polarisierungen aber erhöhte Unsi-

cherheiten für Anleger. Das mögliche Scheitern 

von Freihandelsabkommen wie TTIP, die auch 

von Hillary Clinton abgelehnt werden, ist im 

Vergleich dazu vernachlässigbar.  

 

Die Konstellation Hillary Clinton als Präsidentin 

und republikanische Mehrheiten im Repräsen-

tantenhaus und Senat dürften zu einer ähnli-

chen Politikblockade führen wie unter Präsident 

Obama seit dem 3. Januar 2015. Da viele repu-

blikanische Abgeordnete und Senatoren aber 

froh sein dürften, daß der Kelch Donald Trump 

an ihnen vorübergegangen ist, könnten sich für 

Hillary Clinton punktuell Verhandlungsmöglich-

keiten bieten.  

 

Für Clinton wären demokratische Mehrheiten in 

beiden Häusern des Kongresses natürlich ideal, 

aber auch kein Freibrief. Bernie Sanders hat 

durch seine Kandidatur in den Vorwahlen seine 

programmatischen Positionen innerhalb der 

Demokratischen Partei gestärkt. Er und seine 

Anhänger werden nach dem 8. November 2016 

nicht von der politischen Bühne verschwinden. 

Deshalb könnte für Hillary Clinton als Präsiden-

tin auch eine Konstellation mit unterschiedli-

chen Mehrheiten in Senat und Repräsentanten-

haus günstig sein. Clinton ist nur auf den Druck 

von Sanders seit Herbst 2015 nach links gerückt, 

weshalb sich ihr bei unterschiedlichen Mehrhei-

ten in Senat und Repräsentantenhaus kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen könnten.  

 

Eine Politikwende sollte man von Hillary Clinton 

als Präsidentin indes nicht erwarten. Auch dürf-

te es ihr nicht gelingen, den von Trump und 
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anderen geschürten mimetischen Furor in der 

amerikanischen Gesellschaft zu zügeln. Dieser 

wird in einer Präsidentin Clinton seinen Haupt-

angriffspunkt sehen. Die Polarisierungsspirale 

wird sich in den USA auch nach dem 8. Novem-

ber 2016 weiterdrehen, - unabhängig davon wer 

das Rennen macht. 
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